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Aufgrund des § 25 des Grundsteuergesetzes, des § 16 Gewerbesteuergesetzes und 
des § 6 in Verbindung mit § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der je-
weils geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Lehre in seiner Sitzung 
am 22. Oktober 2009 folgende Satzung der Gemeinde Lehre über die Festsetzung 
der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer werden für das Ge-
biet der Gemeinde Lehre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2010.

§ 3

Die Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft.


